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VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR DIE VORSTANDSMITGLIEDER DER VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 

 
A Grundzüge des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Volkswagen Aktien-

gesellschaft 
 
Die Volkswagen Aktiengesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Mobilität 
noch nachhaltiger zu gestalten und dabei die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu  
erfüllen und nachhaltig zu wachsen. Diese strategischen Ziele werden auch durch eine  
gezielte Ausgestaltung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Volks- 
wagen Aktiengesellschaft, unter anderem hinsichtlich der Auswahl der Erfolgsziele und  
Vergütungsstruktur unterstützt. 
 
Der Jahresbonus ist an den wirtschaftlichen Erfolgszielen Operatives Ergebnis des Volks-
wagen Konzerns zuzüglich des anteiligen operativen Ergebnisses der chinesischen Joint 
Ventures („Operatives Ergebnis inklusive chinesische Joint Ventures (anteilig)“) und 
Operative Umsatzrendite des Volkswagen Konzerns (Return on Sales, „ROS“) („Operative 
Umsatzrendite“) sowie an der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen (Environmental, 
Social und Governance, „ESG-Ziele“) ausgerichtet. Die wirtschaftlichen Erfolgsziele fördern 
das strategische Ziel der wettbewerbsfähigen Ertragskraft. Durch die Integration der 
Nachhaltigkeitsziele wird zudem der Bedeutung der Umwelt-, Sozial- und Governance-
Faktoren Rechnung getragen. Dabei wird durch die Wahl von einem oder mehreren Zielen 
pro ESG-Dimension (Dekarbonisierungsindex, Stimmungs- und Diversity-Index sowie 
Compliance- und Integritäts-Faktor) eine weitreichende Abdeckung verschiedener Nach-
haltigkeitskomponenten sichergestellt, die bei der Volkswagen Aktiengesellschaft von 
hoher strategischer Relevanz sind. 
 
Um die Vergütung der Vorstandsmitglieder an der langfristigen Entwicklung des 
Volkswagen Konzerns auszurichten, nimmt die langfristige variable Vergütung einen  
wesentlichen Anteil an der Gesamtvergütung ein. Die langfristige variable Vergütung 
(Langzeitbonus, „LTI“) wird in Form eines Performance Share Plans mit vierjähriger Perfor-
mance-Periode gewährt. Wirtschaftliches Erfolgsziel ist das Ergebnis je Volkswagen  
Vorzugsaktie (Earnings per Share, „EPS“) während der Performance-Periode. Daneben 
hängt der Auszahlungsbetrag von der Entwicklung des Aktienkurses der Volkswagen  
Vorzugsaktie und den ausgeschütteten Dividenden während der Performance-Periode ab. 
Das wirtschaftliche Erfolgsziel EPS in Verbindung mit der Aktienkursentwicklung und den 
ausgeschütteten Dividenden, gemessen über vier Jahre, stellt eine langfristige Wirkung 
der Verhaltensanreize sicher und fördert das strategische Ziel der wettbewerbsfähigen  
Ertragskraft. Da es sich hierbei um eine wichtige Kennzahl der Aktienbewertung handelt, 
werden auch die Interessen der Investoren einbezogen. 
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Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist klar und verständlich gestaltet. Es 
entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung 
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 und berücksichtigt die  
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der am  
20. März 2020 in Kraft getretenen Fassung. 
 
Das neue Vergütungssystem gilt ab dem 1. Januar 2021 für alle Vorstandsmitglieder,  
deren Dienstverträge ab dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 neu  
abgeschlossen oder verlängert werden. Für die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Auf-
sichtsrats vom 14. Dezember 2020 bereits bestellten Vorstandsmitglieder gilt das neue 
Vergütungssystem im Grundsatz ebenfalls ab dem 1. Januar 2021. Bis zu einer Vertrags-
verlängerung gelten jedoch folgende Ausnahmen: Der Performance Share Plan der bereits 
bestellten Vorstandsmitglieder hat weiterhin lediglich eine dreijährige Performance- 
Periode, entspricht im Übrigen jedoch dem in diesem System beschriebenen Performance 
Share Plan. Malus- und Clawback-Regelungen sollen für die bereits bestellten Vorstands-
mitglieder ebenfalls erst ab einer Vertragsverlängerung gelten. 
 

B Das Vergütungssystem im Einzelnen  
 

I. Vergütungsbestandteile 
 

1. Überblick über die Vergütungsbestandteile und deren relativen Anteil an der Vergütung 
 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen 
zusammen. Feste Bestandteile der Vergütung der Vorstandsmitglieder sind das Grund-
gehalt, Nebenleistungen und die betriebliche Altersversorgung. Variable Bestandteile 
sind der Jahresbonus mit einem einjährigen Bemessungszeitraum und der Performance 
Share Plan mit einem vierjährigen Bemessungszeitraum. 
 

Vergütungsbestandteil Bemessungsgrundlage / Parameter 
 
Feste Vergütungsbestandteile 
 
Grundgehalt Jeweils zum Monatsende 
Nebenleistungen Nebenleistungspauschale, die bestimmte Leistun-

gen abdeckt, zum Beispiel: 
- Dienstfahrzeuge 
- Ärztliche Vorsorgeuntersuchung 
- Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung  
- Unfallversicherung 

 
Betriebliche Altersversorgung 
(bAV) 

- Beitragsorientierte Leistungszusage im Wege 
der Direktzusage auf Alters-, Erwerbsminde-
rungs- und Hinterbliebenenleistungen 

- Grundsätzlich mit Vollendung des 63. bzw. 65. 
Lebensjahres 

- Jährlicher Versorgungsbeitrag von 40 % bzw. 
50 % des vertraglich vereinbarten Grundgehalts 
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Vergütungsbestandteil Bemessungsgrundlage / Parameter 
 
Variable Vergütungsbestandteile 
 
Jahresbonus Plantyp: Zielbonus 
 Begrenzung: 180 % des Zielbetrags 

Leistungskriterien: - Operatives Ergebnis inklu-
sive chinesische Joint Ven-
tures (anteilig) (50 %), 

- Operative Umsatzrendite 
(50 %) 

- ESG-Ziele (Multiplikator 
0,63-1,43)  

Bemessungszeit-
raum: 

Jeweiliges Geschäftsjahr 

Auszahlung: In bar im Monat nach der Billi-
gung des Konzernabschlusses 
des jeweiligen Geschäftsjahres 

Langzeitbonus (LTI) Plantyp: Performance Share Plan 
 Begrenzung: 200 % des Zielbetrags  

Leistungskriterium: EPS (100 %) 
Performance-  
Periode: 

Vier Jahre vorwärtsgerichtet 

Auszahlung: In bar im Monat nach der Billi-
gung des Konzernabschlusses 
des letzten Jahres der Perfor-
mance-Periode 

 
Sonstige Leistungen 
Sonderzahlung Ggf. aufgrund gesonderter Ver-

einbarung mit dem Vorstands-
mitglied 

Zeitlich begrenzte oder für die gesamte Dauer des 
Dienstvertrags vereinbarte Leistungen an neu ein-
tretende Vorstandsmitglieder 

- Ggf. Zahlungen zum Aus-
gleich verfallender variabler 
Vergütung oder sonstiger fi-
nanzieller Nachteile 

- Ggf. Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Stand-
ortwechsel 

- Ggf. Garantie einer Mindest-
vergütung 
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Der Aufsichtsrat legt auf Basis des Vergütungssystems für jedes Vorstandsmitglied eine 
konkrete Ziel-Gesamtvergütung fest, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Auf-
gaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens steht 
und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt. Die Ziel-Gesamtver-
gütung setzt sich aus der Summe der für die Gesamtvergütung maßgeblichen Vergütungs-
bestandteile zusammen. Zur Gesamtvergütung gehören das Grundgehalt, der  
Jahresbonus und der Performance Share Plan sowie die Nebenleistungen und die betrieb-
liche Altersversorgung. Bei Jahresbonus und LTI wird jeweils der Zielbetrag bei 100 % Ziel-
erreichung zugrunde gelegt. Die relativen Anteile der festen und variablen  
Vergütungsbestandteile werden nachfolgend bezogen auf die Ziel-Gesamtvergütung dar-
gestellt. 
 

 Feste Vergütung 
(Grundgehalt +     

Nebenleistungen + 
bAV) 

Variable Vergütung 

Jahresbonus LTI 

Vorstandsvorsitzender ca. 30-40 %  ca. 25-35 % ca. 30-40 % 
Vorstandsmitglieder ca. 40-50 % ca. 20-30 % ca. 30-40 % 

 
Beim Vorstandsvorsitzenden liegt derzeit der Anteil der festen Vergütung (Grundgehalt, 
Service Cost im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung und Nebenleistungen) bei 
ungefähr 36 % der Ziel-Gesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung bei  
ungefähr 64 % der Ziel-Gesamtvergütung. Dabei liegt der Anteil des Jahresbonus  
(Zielbetrag) an der Ziel-Gesamtvergütung bei ungefähr 28 % und der Anteil des LTI  
(Zielbetrag) an der Ziel-Gesamtvergütung bei ungefähr 36 %. 
 
Bei den Vorstandsmitgliedern liegt derzeit der Anteil der festen Vergütung (Grundgehalt, 
Service Cost im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung und Nebenleistungen) bei 
ungefähr 44 % der Ziel-Gesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung bei  
ungefähr 56 % der Ziel-Gesamtvergütung. Dabei liegt der Anteil des Jahresbonus  
(Zielbetrag) an der Ziel-Gesamtvergütung bei ungefähr 24 % und der Anteil des LTI  
(Zielbetrag) an der Ziel-Gesamtvergütung bei ungefähr 32 %. 
 
Die genannten Anteile können für künftige Geschäftsjahre zum Beispiel aufgrund der 
Gewährung einer Sonderzahlung oder zeitlich begrenzter oder für die gesamte Dauer des 
Dienstvertrags vereinbarter Leistungen an neu eintretende Vorstandsmitglieder nach 
Ziffer B.I.4. oder der Entwicklung des Aufwands der vertraglich zugesagten Nebenleistun-
gen und der betrieblichen Altersversorgung sowie für etwaige Neubestellungen abwei-
chen. 
 

2. Feste Vergütungsbestandteile 
 

2.1 Grundgehalt 
 

Die Vorstandsmitglieder erhalten ein Grundgehalt in zwölf gleichen Raten, die jeweils 
zum Monatsende gezahlt werden. 
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2.2 Betriebliche Altersversorgung 
 

Die Volkswagen Aktiengesellschaft gewährt den Vorstandsmitgliedern eine  
beitragsorientierte Leistungszusage im Wege der Direktzusage auf Alters-, Erwerbsmin-
derungs- und Hinterbliebenenleistungen. Die zugesagten Altersleistungen werden mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres gezahlt. Bei Vorstandsmitgliedern mit Amtsantritt vor 
dem 1. Januar 2020 werden die zugesagten Altersleistungen bereits mit Vollendung des 
63. Lebensjahres gezahlt. Der jährliche Versorgungsbeitrag beträgt 40 % des vertraglich 
vereinbarten Grundgehalts. Bei Vorstandsmitgliedern mit Amtsantritt vor dem  
1. Januar 2018 beträgt der jährliche Versorgungsbeitrag 50 % des vertraglich vereinbar-
ten Grundgehalts. 
 

2.3 Nebenleistungen 
 

Die Volkswagen Aktiengesellschaft gewährt den Vorstandsmitgliedern Nebenleistungen 
im Rahmen einer Nebenleistungspauschale pro Geschäftsjahr. Die Vorstandsmitglieder 
erhalten nach ihrer Wahl bestimmte Leistungen, zum Beispiel Dienstfahrzeuge, eine 
ärztliche Vorsorgeuntersuchung pro Geschäftsjahr, Beitragszuschüsse zur Kranken- und 
Pflegeversicherung und eine Unfallversicherung. In Anspruch genommene Nebenleis-
tungen werden auf die Nebenleistungspauschale angerechnet, soweit sie der Lohnsteuer 
unterliegen. Soweit Vorstandsmitglieder die Nebenleistungspauschale im Geschäftsjahr 
nicht vollständig ausschöpfen, erhalten sie den verbleibenden Betrag der Neben- 
leistungspauschale nach Ablauf des Geschäftsjahrs ausbezahlt. 
 

3. Variable Vergütungsbestandteile  
 

Nachfolgend werden die variablen Vergütungsbestandteile detailliert beschrieben.  
Dabei wird verdeutlicht, welcher Zusammenhang zwischen der Erreichung der Leistungs-
kriterien und den Auszahlungsbeträgen aus der variablen Vergütung besteht. Ferner 
wird erläutert, in welcher Form und wann die Vorstandsmitglieder über die gewährten 
variablen Vergütungsbeträge verfügen können. 
 

3.1 Jahresbonus 
 

Der Jahresbonus ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem einjährigen Bemessungs-
zeitraum. Maßgeblich für die Bemessung der Zielerreichung ist zum einen die Entwick-
lung der finanziellen Erfolgsziele Operatives Ergebnis des Volkswagen Konzerns inklusive 
chinesische Joint Ventures (anteilig) und Operative Umsatzrendite (zusammen die  
„finanziellen Teilziele“). Zum anderen hängt der Jahresbonus ab von der Entwicklung von 
Zielen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (Environment, Social and 
Governance), die über einen multiplikativen Faktor berücksichtigt werden („ESG-
Faktor“). 
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3.1.1 Finanzielle Teilziele 
 

Die finanziellen Teilziele Operatives Ergebnis inklusive chinesische Joint Ventures (anteilig) 
und Operative Umsatzrendite werden jeweils mit 50 % gewichtet. Der Aufsichtsrat ist  
berechtigt, die Gewichtung der finanziellen Teilziele für künftige Geschäftsjahre nach  
billigem Ermessen anzupassen. 
 
Der Aufsichtsrat legt für jedes Geschäftsjahr die Werte für die finanziellen Teilziele fest. 
Dabei legt der Aufsichtsrat fest: 
 
• Für das Operative Ergebnis inklusive chinesische Joint Ventures (anteilig): 

- einen Schwellenwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 0 % entspricht, 
- einen Zielwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 100 % entspricht, 
- einen Maximalwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 150 % entspricht. 

 
• Für die Operative Umsatzrendite: 

- einen Schwellenwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 50 % entspricht, 
- einen Zielwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 100 % entspricht, 
- einen Maximalwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 150 % entspricht. 

 
Werte zwischen dem Schwellenwert und dem Zielwert sowie zwischen dem Zielwert und 
dem Maximalwert werden linear interpoliert. 
 
Der finanzielle Gesamtzielerreichungsgrad errechnet sich aus der Summe der gewichteten 
Teilzielerreichungsgrade nach folgender Formel: 
 

Finanzieller Gesamtzielerreichungsgrad 
 

= Teilzielerreichungsgrad Operatives Ergebnis inklusive chinesische Joint Ventures   
    (anteilig) x 50 % + Teilzielerreichungsgrad Operative Umsatzrendite x 50 % 

 
3.1.2 ESG-Faktor 

 
Maßgebliche Teilziele zur Berechnung des ESG-Faktors sind das Teilziel Umwelt, das Teil-
ziel Soziales und der Governance-Faktor (zusammen die „ESG-Teilziele“). Das Teilziel  
Umwelt berücksichtigt das Kriterium Dekarbonisierungsindex, das Teilziel Soziales berück-
sichtigt die Kriterien Stimmungs- und Diversity-Index und der Governance-Faktor berück-
sichtigt die Kriterien Compliance & Integrität (die „ESG-Kriterien“).   
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Der Aufsichtsrat ist berechtigt, nach billigem Ermessen für künftige Geschäftsjahre  
einzelne ESG-Teilziele oder die festgelegten ESG-Kriterien auszutauschen, wenn andere 
als die in dieser Ziffer geregelten ESG-Teilziele oder ESG-Kriterien aus Sicht des Aufsichts-
rats besser geeignet sind, die Entwicklung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Gover-
nance abzubilden und die Vorstandsmitglieder entsprechend zu incentivieren. 

 
Der Aufsichtsrat legt für jedes Geschäftsjahr für die Teilziele Umwelt und Soziales fest: 
- einen Mindestwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 0,7 entspricht, 
- einen Zielwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 1,0 entspricht, 
- einen Maximalwert, der einem Teilzielerreichungsgrad von 1,3 entspricht. 

 
Werte zwischen dem Mindestwert und dem Zielwert sowie zwischen dem Zielwert und 
dem Maximalwert werden linear interpoliert. Die Teilziele Umwelt und Soziales werden 
jeweils mit 50 % gewichtet. Innerhalb des Teilzieles Soziales werden die ESG-Kriterien wie-
derum jeweils mit 50 % gewichtet. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, nach billigem Ermessen 
für künftige Geschäftsjahre die ESG-Teilziele und die ESG-Kriterien innerhalb eines ESG-
Teilziels anders zu gewichten. 
 
Der Aufsichtsrat legt nach Ablauf des Geschäftsjahres einen Governance-Faktor zwischen 
0,9 und 1,1 fest. Dabei bewertet der Aufsichtsrat die kollektive Leistung des  
Gesamtvorstands und die individuelle Leistung der einzelnen Vorstandsmitglieder hin-
sichtlich Integrität und Compliance im Geschäftsjahr. 
 
Der ESG-Faktor errechnet sich aus der Summe der gewichteten Zielerreichung des Teilziels 
Umwelt und des Teilziels Soziales multipliziert mit dem Governance-Faktor nach folgen-
der Formel: 
 

ESG-Faktor 
 

= [Teilzielerreichungsgrad Umwelt x 50 % + Teilzielerreichungsgrad Soziales x 50 %] x 
Governance-Faktor (0,9-1,1) 

 
3.1.3 Berechnung des Auszahlungsbetrags 

 
Nach Ablauf des Geschäftsjahres wird die Zielerreichung anhand folgender Formel  
ermittelt: 
 

Jahresbonus 
 

= individueller Zielbetrag x finanzieller Gesamtzielerreichungsgrad x ESG-Faktor. 
 
Sodann prüft der Aufsichtsrat, ob der Auszahlungsbetrag aufgrund eines  
Malus-Tatbestands (dazu unter Ziffer B.I.3.3) zu kürzen ist. Der so ermittelte Auszahlungs-
betrag ist zur Zahlung fällig im Monat nach der Billigung des Konzernabschlusses der  
Gesellschaft für das maßgebliche Geschäftsjahr. Der Auszahlungsbetrag aus dem Jahres-
bonus ist auf maximal 180 % des Zielbetrags begrenzt. 
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3.1.4 Unterjähriger Ein-/Austritt und außergewöhnliche Ereignisse oder Entwicklungen 
 
Beginnt oder endet der Dienstvertrag im laufenden Geschäftsjahr, wird der Zielbetrag pro 
rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns oder Endes des Dienstvertrags gekürzt. Für 
Zeiten, in denen das Vorstandsmitglied bei bestehendem Dienstvertrag keinen Anspruch 
auf Vergütung hat (zum Beispiel wegen Ruhens des Dienstverhältnisses oder  
Arbeitsunfähigkeit ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung), wird der Zielbetrag ebenfalls 
pro rata temporis gekürzt. 
 
Im Falle von außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen ist die Volkswagen  
Aktiengesellschaft berechtigt, die Bedingungen des Jahresbonus nach billigem Ermessen 
sachgerecht anzupassen. Außergewöhnliche Ereignisse oder Entwicklungen können zum 
Beispiel eine Akquisition oder eine Veräußerung einer Gesellschaft oder von Teilen einer 
Gesellschaft durch ein Unternehmen des Volkswagen Konzerns, wesentliche  
Veränderungen der Aktionärsstruktur der Volkswagen Aktiengesellschaft oder hohe  
Inflation sein. 

 
3.2 Langzeitbonus (LTI) 

 
Der LTI wird in Form eines Performance Share Plans mit vierjähriger Performance-Periode 
gewährt. Maßgebliches wirtschaftliches Erfolgsziel ist das EPS der Volkswagen  
Aktiengesellschaft, wie es als testiertes, voll verwässertes Ergebnis je Volkswagen  
Vorzugsaktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen im  
Geschäftsbericht ausgewiesen wird. 
 

 
 
Für jedes Geschäftsjahr wird den Vorstandsmitgliedern zu Beginn des Geschäftsjahres  
eine Tranche an Performance Shares der Volkswagen Aktiengesellschaft zugeteilt; die  
Performance Shares sind eine reine Rechengröße. Die Tranche beginnt am 1. Januar des 
ersten Geschäftsjahres der Performance-Periode („Gewährungsgeschäftsjahr“) und endet 
am 31. Dezember des dritten, auf das Gewährungsgeschäftsjahr folgenden Geschäftsjah-
res. Die Anzahl der bedingt zuzuteilenden Performance Shares errechnet sich aus dem zum 
Zeitpunkt der Zuteilung maßgeblichen vereinbarten Zielbetrag dividiert durch das  
arithmetische Mittel der Schlusskurse der Volkswagen Vorzugsaktie (Wertpapierkenn-
nummer: 766403) im XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG (bzw. des dieses  
ersetzenden Handelssystems) an den letzten 30 Handelstagen vor dem 1. Januar der  
jeweiligen Performance-Periode.  
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Am Ende jedes Geschäftsjahres während der Performance-Periode wird ein Viertel der 
zugeteilten Performance Shares festgeschrieben. Die Anzahl der festzuschreibenden  
Performance Shares hängt vom EPS, dem testierten, voll verwässerten Ergebnis je Volks-
wagen Vorzugsaktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen der 
Gesellschaft ab. Hierfür legt der Aufsichtsrat zu Beginn der Performance-Periode fest: 
- einen EPS-Mindestwert, der einer Zielerreichung von 50 % entspricht, 
- einen EPS-Zielwert, der einer Zielerreichung von 100 % entspricht und  
- einen EPS-Maximalwert, der einer Zielerreichung von 150 % entspricht. 
 
Wird der EPS-Zielwert in einem Geschäftsjahr genau erreicht, werden 100 % eines Viertels 
der zugeteilten Performance Shares festgeschrieben. Wird der EPS-Mindestwert genau  
erreicht, werden 50 % eines Viertels der zugeteilten Performance Shares festgeschrieben, 
bei Unterschreitung des EPS-Mindestwerts verfällt ein Viertel der zugeteilten Performance 
Shares. Wird der EPS-Maximalwert erreicht oder übertroffen, werden 150 % eines Viertels 
der zugeteilten Performance Shares festgeschrieben. Werte zwischen dem EPS-
Mindestwert und dem EPS-Zielwert sowie zwischen dem EPS-Zielwert und dem EPS-
Maximalwert werden linear interpoliert. 
 
Am Ende der Performance-Periode wird der Auszahlungsbetrag aus dem Performance 
Share Plan berechnet, indem die festgeschriebenen Performance Shares mit dem  
arithmetischen Mittel der Schlusskurse der Volkswagen Vorzugsaktie (Wertpapierkenn-
nummer: 766403) im XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG (bzw. des dieses  
ersetzenden Handelssystems) an den letzten 30 Handelstagen vor dem Ende der  
Performance-Periode und den während der Performance-Periode pro Volkswagen  
Vorzugsaktie ausgezahlten Dividenden multipliziert werden. Dividenden werden nicht  
verzinst oder reinvestiert. 
 
Sodann prüft der Aufsichtsrat, ob der errechnete Betrag wegen eines Malus-Tatbestands 
(dazu unter Ziffer B.I.3.3) zu kürzen ist. Der so ermittelte Auszahlungsbetrag ist zur  
Zahlung fällig im Monat nach der Billigung des Konzernabschlusses der Gesellschaft für 
das letzte Jahr der Performance-Periode. Der Auszahlungsbetrag ist auf 200 % des  
Zielbetrags begrenzt. 
 
Im Falle eines unterjährigen Beginns oder einer unterjährigen Beendigung des  
Dienstverhältnisses oder der Teilnahmeberechtigung am Performance Share Plan im  
Gewährungsgeschäftsjahr wird der Zielbetrag – und damit die Anzahl der zugeteilten  
Performance Shares – pro rata temporis gekürzt. Entsprechendes gilt für Zeiten, in denen 
der Planteilnehmer bei bestehendem Dienstverhältnis im Gewährungsgeschäftsjahr  
keinen Anspruch auf Vergütung hat (zum Beispiel wegen Ruhens des Dienstverhältnisses 
oder Arbeitsunfähigkeit ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung). Endet das  
Dienstverhältnis aufgrund dauerhafter Invalidität oder Tod, werden alle zugeteilten 
Performance Shares, deren Performance-Periode noch nicht geendet hat, unverzüglich 
ausbezahlt. 
 
Sämtliche Performance Shares – unabhängig davon, ob lediglich zugeteilt oder bereits 
festgeschrieben – einer laufenden Performance-Periode verfallen ersatz- und  
entschädigungslos in den folgenden Fällen (sogenannte Bad-Leaver-Fälle): 
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– Das Dienstverhältnis wird vor Ende der Performance-Periode durch außerordentliche 
Kündigung aus wichtigem Grund nach § 626 BGB durch die Gesellschaft beendet. 

– Das Vorstandsmitglied verstößt vor Ende der Performance-Periode gegen das während 
der Dauer des Dienstverhältnisses bestehende Wettbewerbsverbot oder – sofern ver-
einbart – gegen ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. 

 
Im Falle von außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen ist die Volkswagen  
Aktiengesellschaft berechtigt, die Bedingungen des Performance Share Plan nach billigem  
Ermessen sachgerecht anzupassen. Außergewöhnliche Ereignisse oder Entwicklungen  
können zum Beispiel eine Akquisition oder eine Veräußerung einer Gesellschaft oder von 
Teilen einer Gesellschaft durch ein Unternehmen des Volkswagen Konzerns, wesentliche 
Veränderungen der Aktionärsstruktur der Volkswagen Aktiengesellschaft oder hohe 
Inflation sein. 
 

3.3 Malus- und Clawback-Regelungen für die variable Vergütung 
 

Im Falle eines relevanten Fehlverhaltens („Malus-Tatbestand“) des Vorstandsmitglieds 
während des für die variable Vergütung maßgeblichen Bemessungszeitraums – beim 
Jahresbonus während des maßgeblichen Geschäftsjahres und beim Performance Share 
Plan während der vierjährigen Performance-Periode – kann der Aufsichtsrat den  
Auszahlungsbetrag nach billigem Ermessen um bis zu 100 % kürzen („Malus“). Ein Malus-
Tatbestand kann in einem individuellen Fehlverhalten oder einem  
Organisationsverschulden liegen. Sollte sich ein Malus-Tatbestand in einem Jahr  
ereignen, das in den Bemessungszeitraum mehrerer variabler Vergütungsbestandteile 
fällt, kann der Malus für jeden dieser variablen Vergütungsbestandteile festgelegt  
werden, d.h. es können insbesondere auch mehrere variable Vergütungsbestandteile mit 
mehrjährigen Bemessungszeiträumen einem Malus aufgrund desselben Malus-Tatbe-
stands unterliegen. 
 
Im Falle des nachträglichen Bekanntwerdens bzw. der nachträglichen Aufdeckung eines 
Malus-Tatbestands, der bei anfänglichem Bekanntwerden zu einem Malus von 100 % 
berechtigt hätte, ist die Gesellschaft berechtigt, den Bruttobetrag des  
Auszahlungsbetrags nach billigem Ermessen in voller Höhe zurückzufordern. Dies gilt für 
den Performance Share Plan für jeden Bemessungszeitraum, in den das Jahr des Malus-
Tatbestands fällt. Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn seit der Auszahlung des 
variablen Vergütungsbestandteils mehr als drei Jahre vergangen sind. 
 

4. Sonstige Leistungen 
 

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, den Vorstandsmitgliedern zusätzlich eine angemessene 
Sonderzahlung zu gewähren. Hierzu schließt der Aufsichtsrat für das bevorstehende  
Geschäftsjahr eine individuelle Vereinbarung mit dem Vorstandsmitglied, in der der  
Aufsichtsrat die Leistungskriterien für die Sonderzahlung festlegt. Voraussetzung für 
eine solche Sonderzahlung ist, dass das Vorstandsmitglied herausragende und außerge-
wöhnliche Leistungen erbringt und die Sonderzahlung daher nach Auffassung des  
Aufsichtsrats im Unternehmensinteresse liegt und der Gesellschaft einen  
zukunftsbezogenen Nutzen bringt.   
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Nach Ablauf des Geschäftsjahres, in dem der Bemessungszeitraum der Sonderzahlung 
endet, legt der Aufsichtsrat die Höhe des zu gewährenden Sonderbonus in Abhängigkeit 
von der Zielerreichung fest. Dabei müssen die Gesamtbezüge der einzelnen Vorstands-
mitglieder auch unter Berücksichtigung der Sonderzahlung in einem angemessenen  
Verhältnis zur Lage der Gesellschaft stehen. 
 
Ferner ist der Aufsichtsrat berechtigt, neu eintretenden Vorstandsmitgliedern zeitlich  
begrenzte oder für die gesamte Dauer des Dienstvertrags vereinbarte Leistungen zu  
gewähren. Diese Leistungen können zum Beispiel Zahlungen zum Ausgleich verfallender 
variabler Vergütung bei einem früheren Dienst-/Arbeitgeber oder sonstiger finanzieller 
Nachteile sowie Leistungen im Zusammenhang mit einem Standortwechsel oder die  
Garantie einer Mindestvergütung sein. 
 

II. Maximalvergütung  
 
Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder in einem Geschäftsjahr ist nach oben  
absolut begrenzt („Maximalvergütung“). Zur Gesamtvergütung in diesem Sinne gehören 
unter Beibehaltung der bisherigen Praxis der Volkswagen Aktiengesellschaft und in  
Orientierung an den regulatorischen Vorgaben zum Aufbau der DCGK-Zuflusstabellen 
nach dem DCGK 2017 grundsätzlich das für das jeweilige Geschäftsjahr ausbezahlte 
Grundgehalt, die für das jeweilige Geschäftsjahr gewährten Nebenleistungen, der  
Service Cost im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung für das jeweilige Geschäfts-
jahr, der für das jeweilige Geschäftsjahr gewährte und im Folgejahr ausgezahlte Jahres-
bonus, der im jeweiligen Geschäftsjahr ausgezahlte Performance Share Plan, dessen  
Performance-Periode unmittelbar vor dem jeweiligen Geschäftsjahr endet, sowie eine 
etwaige für das jeweilige Geschäftsjahr gewährte Sonderzahlung. 
 
Sofern der Aufsichtsrat neu eintretenden Vorstandsmitgliedern zeitlich begrenzte oder 
für die gesamte Dauer des Dienstvertrags vereinbarte Leistungen nach Ziffer B.I.4.  
gewährt, fließen auch diese Leistungen in dem Geschäftsjahr, für das sie gewährt  
werden, in die Maximalvergütung ein. 
 
Die Maximalvergütung beträgt für Mitglieder des Vorstands brutto 7.000.000 Euro pro 
Geschäftsjahr und für den Vorstandsvorsitzenden brutto 12.000.000 Euro pro Geschäfts-
jahr. Soweit die Berechnung der Gesamtvergütung zu einem die Maximalvergütung 
übersteigenden Betrag führt, wird der Auszahlungsbetrag aus dem Jahresbonus gekürzt. 
Sollte eine Kürzung des Jahresbonus nicht ausreichen, um die Maximalvergütung einzu-
halten, kann der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen andere Vergütungskom-
ponenten kürzen oder die Rückerstattung bereits ausgezahlter Vergütung verlangen. 
 
Zusätzlich zu der festgesetzten Maximalvergütung bleibt weiterhin auch die  
Barvergütung der Vorstandsmitglieder begrenzt. Die Barvergütung in diesem Sinne  
besteht aus dem für das jeweilige Geschäftsjahr ausgezahlten Grundgehalt, dem für das 
jeweilige Geschäftsjahr gewährten und im Folgejahr ausgezahlten Jahresbonus, dem im 
jeweiligen Geschäftsjahr ausgezahlten Performance Share Plan sowie einer etwaigen für 
das jeweilige Geschäftsjahr gewährten Sonderzahlung. Die Beschränkung der  
Barvergütung beträgt für Mitglieder des Vorstands brutto 5.500.000 Euro pro Geschäfts-
jahr und für den Vorsitzenden brutto 10.000.000 Euro pro Geschäftsjahr.   
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Zudem sind die Auszahlungsbeträge von Jahresbonus und Performance Share Plan  
relativ zum jeweiligen Zielbetrag auf 180 % bzw. 200 % begrenzt. Bei den Begrenzungen 
der Barvergütung und der Auszahlungsbeträge von Jahresbonus und Performance Share 
Plan handelt es sich jeweils nicht um eine Maximalvergütung im Sinne von  
§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Aktiengesetz. 
 

III. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
 

1. Laufzeiten vergütungsbezogener Rechtsgeschäfte 
 

1.1 Laufzeiten der Dienstverträge 
 

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder gelten für die Dauer der laufenden  
Bestellungen zum Vorstandsmitglied. Bei einer Erstbestellung wird der Aufsichtsrat die 
Dauer der Bestellung dem jeweiligen Einzelfall angemessen und am Unternehmenswohl 
orientiert festlegen. Der Wiederbestellungszeitraum beträgt maximal fünf Jahre. 
 

1.2 Koppelungsklausel 
 
Bei Widerruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied sowie bei einer berechtigten  
Amtsniederlegung durch das Vorstandsmitglied endet der Dienstvertrag nach Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist gemäß § 622 Absatz 1, 2 Bürgerliches Gesetzbuch, sofern 
er nicht zu einem früheren Zeitpunkt aus wichtigem Grund gekündigt wurde. 
 

2. Entlassungsentschädigungen 
 
Bei einem Widerruf der Bestellung erhält das Vorstandsmitglied – außer bei Vorliegen  
eines wichtigen Grundes, der die Gesellschaft zur außerordentlichen Beendigung des 
Dienstvertrags berechtigt sowie bei Widerruf der Bestellung wegen grober  
Pflichtverletzung – eine Abfindung in Höhe der Gesamtvergütung des abgelaufenen  
Geschäftsjahres für die Dauer bis zum Ende der regulären Bestellungszeit, maximal aber 
für zwei Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung. Eine etwaige 
Sonderzahlung sowie etwaige zeitlich begrenzte Leistungen an neu eintretende  
Vorstandsmitglieder bleiben für die Berechnung außer Betracht. Bei einem Ausscheiden 
im Laufe des ersten Geschäftsjahres der Bestellung ist für die Berechnung ausnahms-
weise auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abzu-
stellen. Die Abfindung wird in maximal 24 monatlichen Teilbeträgen ab dem Zeitpunkt 
der Beendigung der Bestellung zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft gezahlt. Vertrag-
liche Vergütungen, die die Gesellschaft für die Zeit ab Beendigung der Bestellung bis zum 
Ende des Dienstvertrags zahlt, werden auf die Abfindung angerechnet. Nimmt das  
Vorstandsmitglied nach Beendigung der Bestellung eine andere Tätigkeit auf, so  
verringert sich die Höhe der Abfindung um die Höhe der Einkünfte aus der neuen Tätig-
keit. Im Falle der Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots wird die 
Abfindung auf die Karenzentschädigung angerechnet. 
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IV. Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer 
bei der Festsetzung des Vergütungssystems 

 
Bei der Festsetzung des Vergütungssystems sowie der konkreten Höhe der Vergütung 
berücksichtigt der Aufsichtsrat auch die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer 
der Volkswagen Aktiengesellschaft. Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat den oberen 
Führungskreis der Volkswagen Aktiengesellschaft definiert und vom Vorstand der Volks-
wagen Aktiengesellschaft einerseits und der Gesamtbelegschaft der Volkswagen Aktien-
gesellschaft andererseits abgegrenzt. Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Über-
prüfung der Angemessenheit der Vorstandsvergütung prüft der Aufsichtsrat insbeson-
dere, ob sich aus Veränderungen der Relationen der Vergütung von Vorstand, oberem 
Führungskreis und Gesamtbelegschaft der Volkswagen Aktiengesellschaft Anpassungs-
bedarf in Bezug auf die Vorstandsvergütung ergibt. Dabei berücksichtigt der Aufsichtsrat 
auch die Entwicklung der Vergütungen der beschriebenen Gruppen im Zeitablauf. 
 

V. Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 
 
Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vergütungssystem für die  
Vorstandsmitglieder. Das Präsidium ist zuständig, den Beschluss des Aufsichtsrats über 
das Vergütungssystem und die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems vorzu-
bereiten. Hierzu bereitet das Präsidium einen Bericht und einen Beschlussvorschlag vor. 
Der Aufsichtsrat überprüft das Vergütungssystem nach pflichtgemäßem Ermessen,  
spätestens aber alle vier Jahre. Dabei führt der Aufsichtsrat einen Marktvergleich durch 
und berücksichtigt insbesondere Veränderungen des Unternehmensumfelds, die wirt-
schaftliche Gesamtlage und Strategie des Unternehmens, Veränderungen und Trends 
der nationalen und internationalen Corporate Governance Standards und die Entwick-
lung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer gemäß Ziffer 
B.IV. Bei Bedarf zieht der Aufsichtsrat externe Vergütungsexperten und andere Berater 
hinzu. Dabei achtet der Aufsichtsrat auf die Unabhängigkeit der externen Vergütungs-
experten und Berater vom Vorstand und vom Unternehmen und trifft Vorkehrungen, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. 
 
Der Aufsichtsrat legt das von ihm beschlossene Vergütungssystem der Hauptversamm-
lung bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens aber alle vier Jahre, zur Billigung vor. 
Billigt die Hauptversammlung das vorgelegte System nicht, legt der Aufsichtsrat der 
Hauptversammlung spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversamm-
lung ein überprüftes Vergütungssystem zur Billigung vor. 
 
Das Vergütungssystem gilt für die bereits bestellten Vorstandsmitglieder – mit Aus-
nahme der Verlängerung der Performance-Periode des Performance Share Plans auf vier 
Jahre und der Malus- und Clawback-Regelungen – ab dem 1. Januar 2021. Um das Vergü-
tungssystem umzusetzen, wird der Aufsichtsrat im Namen der Volkswagen Aktien- 
gesellschaft mit den Vorstandsmitgliedern entsprechende Anpassungen der Dienst- 
verträge vereinbaren und die Zielwerte für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend dem 
vorliegenden Vergütungssystem festsetzen.  
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Der Aufsichtsrat und das Präsidium stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass 
mögliche Interessenkonflikte der an den Beratungen und Entscheidungen über das  
Vergütungssystem beteiligten Aufsichtsratsmitglieder vermieden und gegebenenfalls 
aufgelöst werden. Dabei ist jedes Aufsichtsratsmitglied verpflichtet, Interessenkonflikte 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden offenzulegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende legt ihn 
betreffende Interessenkonflikte seinem Stellvertreter offen. Über den Umgang mit  
einem bestehenden Interessenkonflikt wird im Einzelfall entschieden. Insbesondere 
kommt in Betracht, dass ein Aufsichtsratsmitglied, das von einem Interessenkonflikt  
betroffen ist, an einer Sitzung oder einzelnen Beratungen und Entscheidungen des Auf-
sichtsrats oder des Präsidiums nicht teilnimmt. 
 
Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem (Verfahren und  
Regelungen zur Vergütungsstruktur) und dessen einzelnen Bestandteilen sowie von den 
Bedingungen einzelner Vergütungsbestandteile abweichen oder neue Vergütungs- 
bestandteile einführen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 
Volkswagen Aktiengesellschaft notwendig ist. Der Aufsichtsrat behält sich solche  
Abweichungen insbesondere für außergewöhnliche Umstände vor, wie zum Beispiel eine 
Wirtschafts- oder Unternehmenskrise. Bei einer Wirtschaftskrise kann der Aufsichtsrat 
insbesondere von den Planbedingungen des Jahresbonus und/oder des Performance 
Share Plan abweichen. 
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